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rechtliche grundlagen

Die Bundesrepublik Deutschland (Bund) übernimmt Exportkre -
ditgarantien (Ausfuhrgewährleistungen) unter der Bezeichnung
„Fabrikationsrisikodeckungen“ zur Absicherung von Fabrikations-
risiken deutscher Exporteure aus Ausfuhrverträgen über Lieferun-
gen und Leistungen an ausländische Schuldner. Sofern im Nach -
folgenden eine Unterscheidung zwischen öffentlichen und nicht -
öffentlichen Schuldnern von Bedeutung ist, sind unter öffentlichen
Schuldnern Vertragspartner des deutschen Exporteurs zu verstehen,
die ein Staat, eine Gebietskörperschaft oder eine vergleichbare Ins -
titution sind. Alle übrigen Schuldner sind nichtöffentliche Schuldner.

Die Allgemeinen Bedingungen für Fabrikationsrisikodeckungen sind
Bestandteil des Gewährleistungsvertrages, den der Bund nach
 Maßgabe der Richtlinien für die Übernahme von Ausfuhrgewähr -
leistungen schließt, und gelten, soweit sie nicht im Gewährleis -
tungsvertrag ausdrücklich abbedungen, ergänzt oder ersetzt sind.

Der Bund als Vertragspartner des Deckungsnehmers wird durch 
das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi)
 vertreten. Das BMWi wird durch die Euler Hermes Deutschland AG
(Euler Hermes), Hamburg, und die PricewaterhouseCoopers Aktien-
gesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (PwC), Hamburg, als
Mandatare des Bundes vertreten. Euler Hermes und PwC sind vom
Bund beauftragt und ermächtigt, alle den Abschluss und die Ab -
wicklung des Gewährleistungsvertrages betreffenden Er klärungen
namens und im Auftrag des Bundes abzugeben und entgegen -
zunehmen. Federführend ist Euler Hermes.

§1 formerfordernis 

Der Gewährleistungsvertrag kommt dadurch zustande, dass der
Bund den Antrag des Deckungsnehmers auf Übernahme einer Fa -
brikationsrisikodeckung schriftlich und unter Bezugnahme auf  
diese Allgemeinen Bedingungen annimmt. Entsprechendes gilt für
Änderungen der Fabrikationsrisikodeckung. Mündliche Neben ab -
reden haben keine Gültigkeit.

§2 gegenstand der 

fabrikationsrisikodeckung

(1) Gegenstand der Fabrikationsrisikodeckung sind unbeschadet 
§ 7 Absatz 1 die Selbstkosten für die im Ausfuhrvertrag mit dem
ausländischen Schuldner vereinbarten Lieferungen und Leistun-
gen bis zur Höhe des Auftragswertes.

(2) Selbstkosten im Sinne dieser Deckung sind die Einzel- und
Gemeinkosten im Sinne der Leitsätze für die Preisermittlung
aufgrund von Selbstkosten (LSP) 1, die bei wirtschaftlicher Be -
triebsführung zur Durchführung des Ausfuhrvertrages erfor -
derlich sind. Abweichend von den LSP werden für Fremdkapital
und Ausfuhrfinanzierung entstandene Aufwendungen als Selbst -
kosten berücksichtigt, wenn und soweit sie dem Ausfuhrvertrag
unmittelbar zugeordnet werden können. Bei kalkulatorischen
Abschreibungen ist von den Anschaffungswerten auszugehen.

(3) Nicht unter die Deckung fallen:

1. der kalkulatorische Gewinn des Deckungsnehmers,

2. das vom Deckungsnehmer entrichtete Entgelt für die De -
ckung des Bundes,

3. Aufwendungen, die nach dem anwendbaren Recht verboten
sind.

(4) Auf Antrag des Deckungsnehmers kann der Bund die Deckung
auf die Selbstkosten für abgrenzbare, in sich geschlossene und
selbstständig anderweitig verwertbare Teile der im Ausfuhr -
vertrag vereinbarten Lieferungen und Leistungen beschränken.

§3 haftungszeitraum

(1) Die Haftung aus der Fabrikationsrisikodeckung beginnt mit
Inkrafttreten des Ausfuhrvertrages.

(2) Die Haftung aus der Fabrikationsrisikodeckung endet mit Ab -
nahme der Ware, spätestens mit Versand. Bei Teilabnahmen
oder Teillieferungen endet sie für die diesen Teilabnahmen bzw.
Teillieferungen zuzuordnenden Selbstkosten.

(3) Abweichend von Absatz 2 endet die Haftung des Bundes für 
die Gewährleistungsfälle gemäß § 4 Nr. 7 mit der Erfüllung 
aller vertraglichen Liefer- und Leistungsverpflichtungen des
 Deckungsnehmers.

§4 gewährleistungsfälle

Der Gewährleistungsfall tritt ein, wenn 

1. weisung zum abbruch

der Bund im Hinblick auf gefahrerhöhende Umstände eine Wei-
sung erteilt, in deren Ausführung der Deckungsnehmer Fertig-
stellung oder Versand der Ware endgültig abbricht bzw. end -
gültig unterlässt oder länger als 6 Monate unterbricht bzw.
zurückstellt;

2. ausbleiben einer weisung zur wiederaufnahme

der Deckungsnehmer ohne Weisung gemäß Nr. 1 im Hinblick 
auf gefahrerhöhende Umstände Fertigstellung oder Versand 
der Ware unterbricht bzw. zurückstellt und der Bund eine Fort-
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setzung der Fertigung bzw. den Versand der Ware nicht inner-
halb von 6 Monaten seit dem Zeitpunkt anordnet, in dem der
Deckungsnehmer den Bund von der Unterbrechung der Ferti-
gung bzw. dem Zurückstellen der Versendung unterrichtet hat;

3. politische umstände im ausland

die Versendung der fertig gestellten Ware in der vertraglich
 vorgesehenen oder einer anderen dem Deckungsnehmer zu -
mutbaren Weise endgültig oder länger als 6 Monate durch 

gesetzgeberische oder behördliche Maßnahmen im Ausland 

oder 

kriegerische Ereignisse, Aufruhr oder Revolution im Ausland 

gehindert ist;

4. insolvenz des schuldners

die Durchführung des Vertrages unmöglich oder unzumutbar
ist, weil  

a) die wirtschaftlichen Verhältnisse des ausländischen Schuld-
ners nachweislich so ungünstig sind, dass er seine Zahlun-
gen ganz oder in wesentlichem Umfang eingestellt hat und
deshalb mit der Durchführung des Vertrages nicht mehr
gerechnet werden kann;

oder – sofern es sich bei seinem ausländischen Vertrags-
partner um einen nichtöffentlichen Schuldner handelt – in
Bezug auf dessen Vermögen oder dessen Nachlass

b) ein Insolvenzverfahren eröffnet oder mangels Masse abge-
lehnt worden ist;

c) ein amtliches Vergleichsverfahren oder ein anderes amtli-
ches Verfahren, das zum Ausschluss der Einzelzwangsvoll-
streckung führt, eröffnet worden ist;

d) ein außeramtlicher Vergleich (Stundungs-, Quoten- oder
Liquidationsvergleich) abgeschlossen worden ist, dem alle
oder eine Gruppe untereinander vergleichbarer Gläubiger
einschließlich des Deckungsnehmers zugestimmt haben;

5. lossagung vom vertrag

dem Deckungsnehmer die Fortsetzung der Fertigung bzw. der
Versand der Ware deshalb nicht zuzumuten ist, weil der auslän-
dische Schuldner sich endgültig vom Vertrag losgesagt oder
sonst in schwerwiegender Weise gegen seine Vertragspflichten
verstoßen hat und deshalb mit einer Durchführung des Vertra-
ges nicht mehr gerechnet werden kann;

6. nichtzahlung von stornierungskosten

der ausländische Schuldner den Vertrag kündigt und aus der
Kündigung entstandene gesetzliche oder vertragliche Ansprü-
che des Deckungsnehmers innerhalb von 6 Monaten nach ihrer
Fälligkeit nicht erfüllt werden;

7. embargo nach dem awg

die Durchführung des Vertrages dadurch unmöglich wird, dass
aufgrund einer gemäß § 27 in Verbindung mit §§ 2 und 7 des
Außenwirtschaftsgesetzes (AWG) vom 28.04.1961 nach Beginn
der Haftung erlassenen Rechtsverordnung oder aufgrund einer
von einer zwischenstaatlichen Einrichtung nach Beginn der Haf-
tung erlassenen Rechtsvorschrift, die unmittelbar in der Bun-
desrepublik Deutschland gilt,

a) eine ohne Widerrufsvorbehalt erteilte Ausfuhrgenehmigung
ohne Verschulden des Deckungsnehmers widerrufen oder
zurückgenommen wird oder

b) eine befristete, ohne Widerrufsvorbehalt erteilte Ausfuhrge-
nehmigung ohne Verschulden des Deckungsnehmers nicht
verlängert wird oder

c) ein Verbot oder eine Beschränkung der Ausfuhr der Ware
bzw. der Erbringung der Leistung eingeführt und aus diesem
Grund eine Ausfuhrgenehmigung ohne Verschulden des
Deckungsnehmers versagt wird;

8. embargomaßnahmen beteiligter drittländer

die Durchführung des Ausfuhrvertrages dadurch unmöglich
oder unzumutbar wird, dass nach Beginn der Haftung mit Bezug
auf die Ausfuhr von Lieferungen und Leistungen aus Drittlän-
dern, die nach der Gewährleistungserklärung vorgesehen und
anderweitig nicht ersetzbar sind, gesetzgeberische oder be -
hördliche Beschränkungen im Ausland ergehen, die den in
 Ziffer 7. genannten Maßnahmen entsprechen.

§5 voraussetzung der entschädigung

(1) Voraussetzung für die Entschädigung gedeckter Selbstkos -
ten ist die Wirksamkeit des Ausfuhrvertrages.

(2) Der Deckungsnehmer hat die Wirksamkeit des Ausfuhr -
vertrages und den Bestand der in der Gewährleistungserklä-
rung aufgeführten Sicherheiten sowie Grund und Höhe des
Schadens auf seine Kosten nachzuweisen. Dabei hat er auf
Verlangen des Bundes zur Feststellung der Höhe des Scha-
dens einen von diesem bestimmten Wirtschaftsprüfer oder
Sachverständigen zu beauftragen.

Wird die Wirksamkeit des Ausfuhrvertrages oder der Bestand
der in der Gewährleistungserklärung aufgeführten Si  cherheiten
bestritten oder werden dagegen Einreden oder Einwendungen
erhoben, kann der Bund den Entschädigungsantrag zurück -
weisen, bis der Deckungsnehmer – erforderlichenfalls durch
Entscheidung des im Verhältnis zwischen ihm und seinem aus-
ländischen Schuldner oder Sicherheitengeber zu ständigen
Gerichts oder Schiedsgerichts – die Wirksamkeit des Ausfuhr-
vertrages und der in der Gewährleistungserklärung aufgeführ-
ten Sicherheiten nachgewiesen hat; die Risiken des anwend-
baren Rechts und des Gerichtsstands trägt dabei der De -
ckungsnehmer.

Exportkreditgarantien der Bundesrepublik Deutschland 3



rechtliche grundlagen

(3) Die Verantwortung für die Wirksamkeit des Ausfuhrvertrages
und dafür bestellter Sicherheiten trägt im Verhältnis zum Bund
ausschließlich der Deckungsnehmer. Der Bund wird Verträge
und sonstige Unterlagen erst im Entschädigungsverfahren prü-
fen. Der Deckungsnehmer kann sich nicht darauf berufen, dass
der Bund den Inhalt solcher Verträge oder Unterlagen oder Tei-
le derselben vorher, insbesondere bei Übernahme der Fabrika -
tionsrisikodeckung, gekannt habe oder hätte kennen müssen.

§6 selbstbeteiligung

(1) Der Deckungsnehmer ist an jedem Schaden selbst beteiligt.
Sofern in der Gewährleistungserklärung nichts an deres fest -
gelegt ist, beträgt die Selbstbeteiligung 5 %.

(2) Der Deckungsnehmer darf das Risiko aus der Selbstbeteili-
gung nicht anderweitig absichern; dies gilt nicht für die Wei-
tergabe des Risikos aus der Selbstbeteilgung an Unterliefe -
ranten des Deckungsnehmers.

§7 berechnung und auszahlung 

der entschädigung

(1) Grundlage für die Berechnung der Entschädigung sind die ge -
deckten und bis zum Eintritt des Gewährleistungsfalles ent-
standenen Selbstkosten.

(2) Von den nach Absatz 1 entschädigungsfähigen Selbstkosten
sind vorbehaltlich Absatz 3 folgende dem Deckungsnehmer
 entstandene Vermögensvorteile abzuziehen:

1. alle Zahlungen und sonstigen Leistungen des ausländischen
Schuldners sowie von Garanten, Bürgen und Dritten, soweit
diese Zahlungen und sonstigen Leistungen im Zusammen-
hang mit dem Ausfuhrvertrag, auf den sich die Deckung be -
zieht, geleistet wurden und nicht als Bezahlung bereits er -
brachter Lieferungen und Leistungen oder als Bezahlung von
Aufwendungen im Bestellerland anzusehen sind;

2. sonstige Vermögensvorteile, die der Deckungsnehmer im
Zusammenhang mit dem Ausfuhrvertrag, auf den sich die
Deckung bezieht, erlangt hat, soweit diese Vermögensvortei-
le nicht durch die Verwertung solcher Waren und Leistungen
entstanden sind, deren Selbstkosten nicht in die Deckung
einbezogen sind;

3. Erlöse aus der anderweitigen Verwertung von Waren und
 Leistungen, deren Selbstkosten in die Deckung einbezogen
sind.

(3) Die nach Absatz 2 von den entschädigungsfähigen Selbstkos -
ten abzuziehenden Vermögensvorteile werden um die sachge-
mäßen Aufwendungen gekürzt, die der Deckungsnehmer zur
Erlangung dieser Vermögensvorteile gemacht hat. Dabei blei-
ben die für Verwertungsmaßnahmen und zur Einziehung einer

Forderung üblichen Kosten einschließlich Protestkosten sowie
die im gewöhnlichen Geschäftsbetrieb des Deckungsnehmers
entstandenen Kosten außer Betracht.

(4) Der sich nach Absatz 1 – 3 ergebende Betrag (entschädigte
Selbstkosten) ist um die Selbstbeteiligung des Deckungsneh-
mers zu kürzen.

(5) Nach Einreichung aller für die Feststellung des Entschädigungs -
anspruches erforderlichen Unterlagen stellt der Bund die Scha-
densberechnung innerhalb von 2 Monaten auf. Der sich aus der
Schadensberechnung ergebende Betrag wird in der Regel inner-
halb von 5 Bankarbeitstagen, spätestens jedoch 1 Monat nach
Bekanntgabe der Schadensberechnung an den Deckungsneh-
mer insoweit ausgezahlt, als der Deckungsnehmer die Scha-
densberechnung anerkannt hat.

(6) Ist die Schadensberechnung infolge eines Umstandes, den der
Deckungsnehmer nicht zu vertreten hat, nicht innerhalb von 
2 Monaten möglich, kann dem Deckungsnehmer auf Antrag
insoweit eine Abschlagszahlung auf die zu erwartende Ent -
schädigung gewährt werden, als diese in ihrem Mindestumfang
bereits vor Abschluss der Schadensberechnung feststeht.

§8 rückflüsse

(1) Vermögensvorteile im Sinne von § 7 Absatz 2, die der Deckungs-
nehmer erst nach Leistung der Entschädigung erlangt und die
des halb bei der Schadensberechnung nicht berücksichtigt wur-
den (Rückflüsse), sind in der folgenden Reihenfolge zu ver -
wenden:

1. zum Ausgleich sachgemäßer Aufwendungen im Sinne von 
§ 7 Absatz 3 im Verhältnis der vom Bund erstatteten zu den
nicht erstatteten Aufwendungen;

2. zum Ausgleich der entschädigten Selbstkosten im Verhält-
nis der Entschädigungsleistung zur Selbstbeteiligung;

3. zum Ausgleich der vom Eintritt des Gewährleistungsfalles 
bis zum Eingang des Rückflusses in Höhe der jeweiligen
 Refinanzierungskosten des Bundes auf die entschädigten
Selbstkosten zu berechnenden Zinsbelastung im Verhältnis
der auf den Bund und den Deckungsnehmer entfallenden
Anteile.

(2) Der Deckungsnehmer hat dem Bund jeden Eingang von
Rückflüssen unverzüglich anzuzeigen. Die dem Bund zuste-
henden Beträge hat der Deckungsnehmer unverzüglich an
den Bund abzuführen.

§9 rückzahlung der entschädigung

(1) Wird die Wirksamkeit des Ausfuhrvertrages oder der Be -
stand der in der Gewährleistungserklärung auf geführten Si -
cherheiten bestritten oder werden dagegen Einreden oder
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Einwendungen erhoben, hat der Deckungsnehmer dies im
Entschädigungsverfahren unverzüglich mitzuteilen. Verletzt
der Deckungsnehmer diese Pflicht, kann der Bund die geleis -
tete Entschädigung insoweit zurückfordern, als er bei Kenntnis
der Sachlage den Entschädigungsantrag zurückgewiesen hätte.

(2) Stellt sich nach Leistung der Entschädigung heraus, dass der
Ausfuhrvertrag nicht wirksam ist oder der entschädigte Ausfall
des Deckungsnehmers nicht oder nicht in voller Höhe besteht,
oder ergibt sich nach Leistung der Entschädigung, dass der
Bund aus sonstigen Gründen nicht zur Entschädigung verpflich-
tet war, kann der Bund die geleistete Entschädigung einschließ-
lich erstatteter Kosten insoweit zurückfordern.

(3) Wird der Bund infolge eines Umstandes, der erst nach Leistung
der Entschädigung eingetreten ist, von der Verpflichtung zur
Entschädigung frei oder verletzt der Deckungsnehmer die ihn
nach § 12 Absatz 1 treffenden Pflichten, so ist der Bund berech-
tigt, die geleistete Entschädigung einschließlich erstatteter Kos -
ten insoweit zurückzufordern.

(4) Soweit dem Bund ein Rückzahlungsanspruch zusteht, hat
der Deckungsnehmer in den Fällen der Absätze 1 und 2 den
zurückzuzahlenden Betrag vom Zeitpunkt der Leistung der
Entschädigung, im Falle des Absatzes 3 vom Zeitpunkt des
 Wegfalls der Entschädigungsverpflichtung an mit dem Zinssatz
zu verzinsen, der den Kosten der Kreditaufnahme des Bundes
ab diesem Zeitpunkt entspricht. Mit Erfüllung des Rückzah-
lungsanspruchs fallen gemäß § 11 Absatz 1 auf den Bund über-
gegangene Ansprüche und sonstige Rechte insoweit an den
Deckungsnehmer zurück.

(5) Weitergehende, nach gesetzlichen Regelungen oder allgemei-
nen Rechtsgrundsätzen bestehende Ansprüche des Bundes
werden hierdurch nicht berührt.

§10 anderweitige verwertung nach 

eintritt des gewährleistungsfalles

(1) Der Bund kann eine anderweitige Verwertung von Waren und
Leistungen, deren Selbstkosten in die Deckung einbezogen
sind, verlangen. Der Deckungsnehmer darf eine anderweitige
Verwertung nur im Einvernehmen mit dem Bund vornehmen.
Er hat dabei Weisungen des Bundes zu beachten.

(2) Die gemeinsame anderweitige Verwertung von Waren und Leis -
tungen, deren Selbstkosten in die Deckung einbezogen sind,
zusammen mit Waren und Leistungen, deren Selbstkosten nicht
gedeckt sind, bedarf der vorherigen Vereinbarung zwischen
Bund und Deckungsnehmer über die Verteilung des Verwer-
tungserlöses.

(3) Maßnahmen zur Erhaltung oder Verbesserung der Verwer-
tungsmöglichkeit in Bezug auf die Waren und Leistungen, de -
ren Selbstkosten in die Deckung einbezogen sind, insbesonde-
re die Fertigstellung der in Fertigung befindlichen Waren oder

die Einlagerung bereits gefertigter Waren, bedürfen der vor -
herigen Vereinbarung zwischen Bund und Deckungsnehmer
über die Höhe und Verteilung der dadurch entstehenden
Kosten. Für die Anwendung des § 8 Absatz 1 Nr. 1 werden diese
Kosten den sachgemäßen Aufwendungen gleichgestellt.

§11 übergang von rechten und ansprüchen

(1) Mit Leistung der Entschädigung gehen Ansprüche des Deckungs-
nehmers auf Vermögensvorteile im Sinne des § 7 Absatz 2 ein-
schließlich der hierfür bestehenden Sicherheiten insoweit auf
den Bund über, als ihm diese Vermögensvorteile im Falle eines
Rückflusses gemäß § 8 zustehen. Der Deckungsnehmer hat auf
Verlangen des Bundes die zum Übergang der Ansprüche und
sons tigen Rechte etwa erforderlichen Rechtshandlungen vor -
zunehmen.

(2) Ist die Übertragung nicht möglich oder verzichtet der Bund auf
sie, so hat der Deckungsnehmer diese Rechte und Ansprüche
als Treuhänder des Bundes zu halten.

§12 rechtsverfolgung nach 

leistung der entschädigung

(1) Unbeschadet des Überganges der Rechte und Ansprüche
gemäß § 11 hat der Deckungsnehmer alle zur Einziehung der
Forderungen und zur Verwertung von Sicherheiten geeigne-
ten Maßnahmen durchzuführen und hierbei etwaige Wei-
sungen des Bundes zu befolgen; als geeignete Maßnahme
gilt auch die Führung eines Rechtsstreites. Von einer Weisung
zur Führung eines Rechtsstreites kann abgesehen werden,
wenn Gerichtsstand bzw. anwendbare Rechtsordnung keine
hinreichende Beurteilung der Erfolgsaussichten des Rechts -
streites zulassen und der Deckungsnehmer einen solchen Ge -
richtsstand bzw. die Anwendung einer solchen Rechtsordnung
nicht abbedingen konnte oder wenn die voraussichtlichen  Kos -
ten des Rechtsstreites außer Verhältnis zu der Höhe der Forde-
rung bzw. den Erfolgsaussichten von Vollstreckungsmaßnah-
men stehen.

(2) Erfolgen Rechtsverfolgungsmaßnahmen mit Zustimmung des
Bundes, werden dadurch entstehende sachgemäße Aufwen-
dungen zwischen dem Bund und dem Deckungsnehmer im Ver-
hältnis ihrer Beteiligung an den geltend gemachten Forderun-
gen aufgeteilt. Die zur Einziehung einer Forderung üblichen
Kosten einschließlich Protestkosten sowie die im gewöhnli-
chen Geschäftsbetrieb des Deckungsnehmers entstandenen
Kosten trägt der Deckungsnehmer.

(3) Entlässt der Bund den Deckungsnehmer auf dessen Antrag aus
der Verpflichtung gemäß Absatz 1, so verliert der Deckungs -
nehmer das Recht, an Rückflüssen nach Maßgabe seiner Selbst-
beteiligung beteiligt zu werden.
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§13 pflichten des deckungsnehmers

Neben den sonstigen nach diesen Allgemeinen Bedingungen und
den Bestimmungen der Gewährleistungserklärung bestehenden
Pflichten hat der Deckungsnehmer die folgenden Pflichten zu b e -
achten:

1. wahrheitspflicht im antragsverfahren

Der Deckungsnehmer hat im Zusammenhang mit der Bean-
tragung einer Fabrikationsrisikodeckung alle für die Über-
nahme der Fabrikationsrisikodeckung erheblichen Umstän-
de vollständig und richtig schriftlich anzuzeigen und unver-
züglich zu berichtigen, wenn sich bis zum Zugang der Ge -
währleistungserklärung gegenüber den bei Antragstellung
erfolgten Angaben Änderungen oder Ergänzungen er geben.
Durch Antragsformular oder in sonstiger Weise erfragte An -
gaben gelten im Zweifel als erheblich.

2. verbot des abweichens 

vom dokumentierten sachverhalt

Nach Übernahme der Fabrikationsrisikodeckung darf der
Deckungsnehmer Änderungen oder Ergänzungen, die sich
auf den in der Gewährleistungserklärung dargestellten Sach-
verhalt oder auf die mit dem Schuldner oder sonstigen
 Verpflichteten getroffenen Vereinbarungen beziehen, nicht
ohne schriftliche Zustimmung des Bundes vornehmen, es
sei denn, die Änderungen oder Ergänzungen sind unerheblich;
Nr. 1 Satz 2 gilt entsprechend.

3. beachtung staatlicher vorschriften

Der Deckungsnehmer darf die Fertigung nur durchführen,
wenn die hierfür erforderlichen Genehmigungen vorliegen
sowie die Ausfuhrvorschriften der Bundesrepublik Deutsch-
land, die von zwischen staatlichen Einrichtungen erlasse-
nen, unmittelbar in der Bundesrepublik Deutschland gelten-
den Ausfuhrvorschriften und die Einfuhrvorschriften des  Be -
stimmungslandes die Versendung bzw. die Einfuhr der Ware
zulassen.

4. meldepflicht bei gefahrerhöhung

Der Deckungsnehmer hat ihm bekannt werdende gefahr -
erhöhende Umstände unverzüglich schriftlich anzuzeigen
und mitzuteilen, welche Maßnahmen er zur Sicherung sei-
ner Ansprüche oder zur Schadensminderung beabsichtigt
oder getroffen hat. Als Gefahr erhöhender Umstand gilt ins -
besondere, dass

a) der Schuldner in Verzug gerät oder um Prolongation nach-
sucht;

b) die Vermögenslage, Zahlungsweise oder allgemeine Beur -
teilung des Schuldners oder Sicherheitengebers sich ver-
schlechtert oder vom Schuldner die Rückgabe gelieferter
Waren oder eine andere als die geschuldete Leistung ange-
boten wird;

c) gesetzgeberische oder behördliche Maßnahmen im Ausland
oder sonstige politische Ereignisse Abnahme oder Versen-
dung der Ware gefährdet erscheinen lassen.

5. schadensverhütungs- 

und schadensminderungspflicht

Der Deckungsnehmer hat alle zur Vermeidung eines Ge-
währleistungsfalles oder Minderung des Ausfalls nach den
Regeln der kaufmännischen Sorgfalt erforderlichen und ge -
eigneten Maßnahmen zu ergreifen und hierbei etwaige
 Weisungen des Bundes zu befolgen. Hierbei entstehende
Kos ten trägt – soweit im Einzelfall nach diesen Allgemeinen
Be dingungen nichts anderes bestimmt ist – der Deckungs-
nehmer. Sind für die Durchführung des Ausfuhrvertrages Un -
ter lieferungen er forderlich, die in die Fabrikationsrisikogaran-
tie ein bezogen sind, ist in so weit sicherzustellen, dass der De -
ckungsnehmer Weisungen des Bundes zur Einstellung oder Un -
terbrechung der Fertigung auch gegenüber seinen Unterliefe-
ranten durchsetzen kann.

6. auskunftspflicht

Der Deckungsnehmer hat dem Bund oder dessen Beauftragten
über die Einzelheiten und den jeweiligen Abwicklungsstand der
Fertigung sowie über sonstige Umstände, die für die Fabrika -
tionsrisikodeckung von Bedeutung sein können, jederzeit Aus-
kunft zu erteilen.

7. prüfungsrechte des bundes

Der Bund, der Bundesrechnungshof oder die von diesen be-
stimmten Beauftragten sind berechtigt, jederzeit die Aufzeich-
nungen, Bücher, Unterlagen und andere Urkunden des De-
ckungsnehmers, die für die Fabrikationsrisikodeckung von Be -
deutung sein können, einzusehen und Abschriften von ihnen 
zu nehmen oder zu verlangen. Auf Verlangen des Bundes hat
der Deckungsnehmer Unterlagen in fremder Sprache auf seine
Kosten übersetzen zu lassen.

§14 rechtsfolgen von pflichtverletzungen

(1) haftungsbefreiung bei unwahren angaben

Hat der Deckungsnehmer die ihm nach § 13 Nr.1 obliegende
Pflicht verletzt, so ist der Bund von seiner Verpflichtung zur
Entschädigung frei, es sei denn, der Bund stellt fest, dass die
die Pflichtverletzung begründende Unvollständigkeit oder Un -
richtigkeit auf seine Entscheidung über die Übernahme der
Fabrikationsrisikodeckung keinen Einfluss gehabt hat. Eine
Befreiung des Bundes von seiner Verpflichtung zur Entschädi-
gung tritt nicht ein, soweit der Deckungsnehmer die Unrichtig-
keit oder Unvollständigkeit seiner Angaben weder kannte noch
kennen musste.

(2) haftungsbefreiung bei fehlerhaften sicherheiten

Sind in der Gewährleistungserklärung aufgeführte Sicher -
heiten nicht oder nicht rechtswirksam bestellt worden, so ist
der Bund von seiner Verpflichtung zur Entschädigung frei,
es sei denn, der Bund stellt fest, dass die fehlende oder mangel-
hafte Sicherheit auf seine Entscheidung über die Übernahme
der Fabrikationsrisikodeckung keinen Einfluss ge habt hat.

Exportkreditgarantien der Bundesrepublik Deutschland6

allgemeine bedingungen

Fabrikationsrisikodeckungen – AB (FG)



(3) haftungsbefreiung bei 

sonstigen obliegenheitsverletzungen

Hat der Deckungsnehmer unter Verstoß gegen die kauf -
männische Sorgfalt eine ihm nach § 13 Nr. 2 – 7 obliegende
Pflicht verletzt, ist der Bund von der Verpflichtung zur Ent-
schädigung frei, es sei denn, durch die Pflichtverletzung ist ein
Schaden weder entstanden noch zu besorgen.

Unabhängig davon, ob ein Schaden entstanden oder zu besor-
gen ist, ist der Bund bei einer Pflichtverletzung nach § 13 Nr. 2
von der Verpflichtung zur Entschädigung auch dann frei, wenn
er feststellt, dass er den Änderungen oder Ergänzungen nach
den Grundsätzen, denen er in seiner Entscheidungspraxis folgt,
nicht zugestimmt hätte.

Bei einer Pflichtverletzung nach § 13 Nr. 4 ist der Bund von der
Verpflichtung zur Entschädigung auch dann frei, wenn die Un-
kenntnis meldepflichtiger Umstände für den Bund im Zusam-
menhang mit anderen Ausfuhrgewährleistungen eine Risiko -
erhöhung bewirkt oder ihn daran gehindert hat, Maßnahmen
zur Risikominderung zu ergreifen.

(4) Der Bund kann die Befreiung von seiner Verpflichtung zur Ent-
schädigung nach den Umständen des Einzelfalles, insbeson-
dere unter Berücksichtigung des eingetretenen Risikos und der
Schwere des Verstoßes, einschränken.

(5) Soweit für die Verletzung sonstiger dem Deckungsnehmer nach
diesen Allgemeinen Bedingungen und den Bestimmungen der
Gewährleistungserklärung obliegenden Pflichten keine geson-
derten Rechtsfolgen gelten, finden die Absätze 1 – 4 entspre-
chende Anwendung.

(6) Aus dem Gesetz oder der Anwendung allgemeiner Rechts-
grundsätze sich ergebende Ansprüche und sonstige Rechte des
Bundes werden durch die in diesen Allgemeinen Bedingungen
und der Gewährleistungserklärung enthaltenen Be stimmungen
nicht berührt.

§15 mitwirkendes verschulden

Der Bund haftet nicht für Umstände und Gefahren, die der De -
ckungsnehmer nach den Regeln einer gewissenhaften Geschäfts-
führung und kaufmännischen Sorgfalt zu vertreten hat.

§16 entgelt

(1) Für die Übernahme der Fabrikationsrisikodeckung wird ein von
Art und Umfang des gedeckten Risikos abhängiges Entgelt
erhoben. Sofern nichts anderes bestimmt ist, wird das Entgelt
mit der Aushändigung der Gewährleistungserklärung fällig.

(2) Wird das fällige Entgelt nicht innerhalb von 14 Tagen nach
einer Mahnung entrichtet, die den Hinweis auf diese Frist und
auf die nachstehend genannten Rechtsfolgen enthält, so ist der
Bund, wenn seit der Fälligkeit des Entgelts insgesamt mindes -
tens 6 Wochen verstrichen sind,

a) von der Haftung für Gewährleistungsfälle befreit, die nach
Fälligkeit, aber vor Zahlung des Entgelts eingetreten sind,

b) außerdem berechtigt, die Fabrikationsrisikodeckung ohne
Einhaltung einer weiteren Frist zu kündigen, solange das
Entgelt nicht bezahlt ist.

(3) Ändert sich Inhalt oder Umfang des Ausfuhrvertrages, auf den
sich die Fabrikationsrisikodeckung bezieht, und stimmt der
Bund deshalb einer Änderung der Fabrikationsrisikodeckung
zu, so erfolgt eine Neuberechnung des Entgelts, wenn sich die-
se Änderungen auf den Betrag der gedeckten Selbstkosten 
oder die Dauer des Risikos auswirken. Sofern kein Gewährleis -
tungsfall eingetreten ist, werden sich aus der Neuberechnung
ergebende Überzahlungen erstattet abzüglich einer Verwal-
tungskostenpauschale in Höhe von 5 % der Überzahlung,
höchstens jedoch von EUR 2.500,–.

(4) Ist der Bund nach diesen Allgemeinen Bedingungen oder den
Bestimmungen der Gewährleistungserklärung von der Ver-
pflichtung zur Entschädigung frei, gebührt ihm gleichwohl
das Entgelt, soweit es fällig geworden ist, bevor der Bund von
seiner Leistungsfreiheit Kenntnis erlangt hat.

§17 abtretung der ansprüche 

aus der fabrikationsrisikodeckung 

Teil- und Weiterabtretungen bedürfen der schriftlichen Zustimmung
des Bundes. Eine ohne Zustimmung des Bundes erfolgte Abtretung
ist gemäß § 354 a HGB gleichwohl wirksam; jedoch bleibt der Bund
bei Abtretungen ohne seine Zustimmung berechtigt, mit befreien-
der Wirkung an den Deckungsnehmer zu leisten. Ergänzend gelten
die zum Zeitpunkt der Abtretung maßgeblichen Bestimmungen für
Forderungsabtretungen (AB-FAB), welche Bestandteil dieser Allge-
meinen Bedingungen sind.

§18 ausschlussfrist

Ansprüche gegen den Bund aus der Fabrikationsrisikodeckung
sind innerhalb einer Ausschlussfrist von 6 Monaten gerichtlich
geltend zu machen, nachdem der Bund dem Deckungsnehmer
gegenüber die Ansprüche unter Hinweis auf seine mit dem Frist -
ablauf verbundene Leistungsfreiheit schriftlich abgelehnt hat.

§19 gerichtsstand

Für Streitigkeiten zwischen dem Bund und dem Deckungsnehmer
aus der Fabrikationsrisikodeckung sind die ordentlichen Gerichte 
in Hamburg zuständig.
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